
„Auf Grund des § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666) in 
der bei Erlass dieser Satzung gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Sankt Augustin in seiner 
Sitzung am 16.12.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
12. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Sankt Augustin 
 
Artikel I 
 
§ 7 erhält folgende Fassung: 
 
Integrationsrat 
 
(1)  Der Integrationsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Die Mitglieder werden vom Rat zu 

einem Drittel nach dem für die Ausschüsse geltenden Verfahren aus seiner Mitte, zu 
zwei Dritteln nach den Bestimmungen des § 27 GO NRW für die Dauer der Wahlzeit 
des Rates nach Listen oder als Einzelbewerber, gewählt.  

 
(2)  Der Wahltag wird innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist  durch den Rat 

festgesetzt. 
 
(3)  Der Integrationsrat erhält insbesondere die Möglichkeit, sich an allen wichtigen 

Angelegenheiten, die die Interessen der Migrantinnen und Migranten als solche 
berühren zu beteiligen. Für diese Angelegenheiten ist der Integrationsrat in die 
Beratungsfolge aufzunehmen. Anregungen und Stellungnahmen des 
Integrationsrates  sind schriftlich bei der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister 
einzureichen. Die zuständigen Gremien haben sich innerhalb von drei Monaten 
damit zu befassen. 

 
 
(4)  Die Geschäftsordnung des Rates gilt auch für den Integrationsrat. 
 
 
Artikel II – Inkrafttreten 
 
Die Änderung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.“ 


